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 K u n d m a c h u n g  
 
 
Betrifft: Beschlüsse des Gemeinderates anlässlich der Gemeinde
 ratssitzung vom 2. November 2000 
 
 
Punkt 1) 
Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 7. September 2000 wird vom 
Gemeinderat einstimmig genehmigt und anschließend rechtskräftig unter-
fertigt. 
 
Punkt 2) 
Der Bericht über die erfolgte Kassaprüfung durch den örtlichen Überprü-
fungsausschuss wird zur Kenntnis genommen. 
 
Punkt 3) 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Vereinbarung zur Altglas --- 
(Verpackungsglas-) Sammlung mit der AUSTRIA GLAS RECYCLING 
GmbH, 1020 Wien, Obere Donaustraße abzuschließen.  
 
Punkt 4) 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, mit 1. Jänner 2001 die Sammlung 
der Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoffen von der Behältersamm-
lung auf den „gelben Sack‘‘ umzustellen und die Abfuhr monatlich durchzu-
führen. Bei Platzmangel wird zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, dass 
Kunst- und Verbundstoffe während der Öffnungszeiten des Sammelzent-
rums (ehemaliges Feuerwehrhaus) abgegeben werden können. 
 
Punkt 5) 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, eine neue Hundesteuersatzung zu 
erlassen (siehe eigene Kundmachung).  
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Punkt 6) 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die vom Gemeinderat in sei-
ner Sitzung vom 5.11.1998 erlassene Verordnung über die Gewährung ei-
ner einmaligen jährlichen Sonderzahlung an Gemeindebedienstete auch 
für das Jahr 2000 gilt. 
 
Punkt 7) 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, für die Bauhofbediensteten Si-
cherheitsschuhe anzukaufen. 
 
Punkt 8) 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, auch dieses Jahr wieder eine Se-
niorenweihnachtsfeier durchzuführen.  
 
Wer sich durch die vorstehenden Gemeinderatsbeschlüsse in seinen Rech-
ten verletzt fühlt, kann innerhalb der Kundmachungsfrist beim Gemeinde-
amt Fritzens Aufsichtsbeschwerde erheben. Diese ist der Bezirkshaupt-
mannschaft Innsbruck vorzulegen. 
  
 
 Der Bürgermeister: 
 
 
 (Gahr Josef)  
 
 
 
 

Kundmachungsvermerk: 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
      (Josef Gahr) 


